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- CHECKLISTE IM RAHMEN DER PARTNERSCHAFT FÜR DEMOKRATIE - 

Bitte beachten Sie, dass sich diese kurze Zusammenstellung lediglich auf die zentralen 

Rahmenbedingungen des Bundesprogramms „Demokratie Leben“ beschränkt. Wir weisen hiermit 

ausdrücklich auf die Rechtsverbindlichkeit der Zuwendungsbescheide und deren 

Nebenbestimmungen (ANBest-P) hin. 

 

FINANZEN 

✓ der Finanzierungsplan aus dem Projektantrag ist verbindlich!  

✓ für den Abruf von Fördermitteln verwenden Sie bitte das entsprechende Formular 

„Mittelabruf“. Die Mittel sind innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt für fällige Ausgaben 

zu verwenden.  

✓ für die Vergabe von Leistungen über 1.000,00 € (netto) ist das Vergabeverfahren 

zwingend an die Nutzung der vorgegebenen Formulare gebunden. Unterstützung 

erhalten Sie hierbei durch den Landkreis Görlitz 

✓ Anschaffungen über 800,00 € (netto) sind nicht förderfähig! 

✓ Beachte: die Anschaffung von z.B. eines Computers inklusive Monitor und Zubehör ist als 

eine Sachgemeinschaft zu betrachten, d.h. eine Aufteilung eines kompletten Computers 

in mehrere Einzelteile – die alle einen Nettowert unter 800,00 € haben – ist nicht 

zulässig 

MITTEILUNGSPFLICHT 

✓ der Landkreis Görlitz ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 

▪ der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist, 

▪ der Zuwendungszweck nicht mit den Mitteln zu erreichen ist, 

▪ sich wesentliche inhaltliche Änderungen ergeben 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

✓ mit entsprechenden Logos ist auf die Förderung durch das Bundesfamilienministerium, 

den Freistaat Sachsen und den Landkreis Görlitz hinzuweisen  

✓ alle Veröffentlichungsmaterialien sind vorab durch die Koordinierungs- & 

Fachstelle zwingend freizugeben (ausschließlich via Mail) 

✓ projektbezogene Veranstaltungstermine sind der Koordinierungs- & Fachstelle zeitnah 

unaufgefordert mitzuteilen 

VERPFLEGUNG: 

✓ Ausgaben für Verpflegung bei Beratungsgesprächen, Besprechungen oder ähnlichen 

Treffen sind nicht zuwendungsfähig sowie alkoholische Getränke 

✓ sofern im Rahmen von Veranstaltungen Ausgaben für die Verpflegung von Teilnehmenden 

anfallen, gelten die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie die 

Regelungen für die Vergabe von Leistungen 

HONORAR 

✓ das Honorar muss in einem angemessenen Verhältnis zur Qualifikation der Honorarkraft 

stehen und marktüblich sein 

✓ der Abschluss eines Honorarvertrages mit Mitarbeiter aus dem Personalbestand ist 

ausgeschlossen 
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VERWENDUNGSNACHWEIS 

✓ auf den einzelnen Belegen sind zwingend erforderlich Angaben zum: 

▪ Zuwendungsempfänger 

▪ Grund der Zahlung  

▪ Rechnungs- und Zahlungsdatum (dazugehöriger Zahlungsnachweis) 

▪ Zuordnungsmerkmal (Projektnummer/Projektname) 

▪ bei Gegenständen bedarf es zusätzlich die Angabe des Verwendungszwecks 

 

✓ Fahrtkosten werden nach Bundesreisekostengesetz abgerechnet (0,20 Cent/km) 

✓ innerhalb des Verwendungsnachweises sind ausschließlich Belege und 

Zahlungsnachweise in der Höhe des ausgezahlten Zuwendungsbetrages vorzulegen.  

✓ es werden nur die Belege im Rahmen der Prüfung gewertet, die zum Zeitpunkt der Abgabe 

des Verwendungsnachweises vorlegt werden und Bestandteil der Belegliste sind. Eine 

nachträgliche Eingabe von Belegen ist ausgeschlossen. 

Beachten Sie, wenn der Zuwendungsbetrag… 

nach der Abrechnung des Vorhabens die zuwendungsfähigen Ausgaben übersteigen, so wird 

der Zuwendungsbescheid hinsichtlich des übersteigenden Teils widerrufen und ist an den 

Landkreis Görlitz zu erstatten, da dieser Teil nicht mehr zweckentsprechend verwendet 

werden kann.  

Bei Fragen und Problemen im Projektverlauf können Sie gern die Unterstützung der 

Koordinierungs- und Fachstelle in Anspruch nehmen. Die Koordinierungs- und Fachstelle steht 

Ihnen bei fachlichen Fragen oder bei der Hilfe der Teilnehmendenwerbung, bei der 

Kontaktaufnahme zu anderen Organisationen und Referenten oder auch dem Austausch zu 

Ihrem Projekt, gern zur Seite. 

Landkreis Görlitz     Koordinierungs- und Fachstelle 
Landratsamt Görlitz     VHS Dreiländereck 
Jugendamt      Außenstelle Görlitz 
Frau Wilde      Partnerschaft für Demokratie 
Tel: 03581-663-2875     Lisa Martin 
Email: demokratie-leben@kreis-gr.de   Tel: 03581 – 4037 42 
       Email: lisa.martin@vhs-dle.de  
 

 

 


